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Gesetzestechnische Vormeinung 04.09.23
Gesetz
über die Landwirtschaft und die Entwicklung 
des ländlichen Raumes
(Landwirtschaftsgesetz, kLwG)

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SGS Nummern)
Neu: –
Geändert: 910.1
Aufgehoben: –

Der Grosse Rat des Kantons Wallis

Eingesehen das Bundesgesetz über die Landwirtschaft vom 29. April 1998 
(LwG);

eingesehen das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 
(RPG);
eingesehen das Gesetz über die Geschäftsführung und den Finanzhaushalt 
des Kantons und deren Kontrolle vom 24. Juni 1980 (FHG);
eingesehen  das  kantonale  Subventionsgesetz  vom  13.  November  1995 
(SubvG);
eingesehen das kantonale Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die 
Raumplanung vom 23. Januar 1987 (kRPG);
eingesehen das kantonale Baugesetz vom 15. Dezember 2016 (BauG);
eingesehen das kantonale Gesetz über  die  Beherbergung,  die  Bewirtung 
und den Kleinhandel mit alkoholischen Getränken vom 8. April 2004 (GBB);
eingesehen die  kantonale Subventionsverordnung vom 14.  Februar  1996 
(SubvV);
eingesehen die kantonale Bauverordnung vom 22. März 2017 (BauV);
eingesehen die kantonale Verordnung betreffend das Gesetz über die Be-
herbergung, die Bewirtung und den Kleinhandel mit alkoholischen Geträn-
ken vom 3. November 2004 (VBB);
auf Vorschlag des Staatsrates,

1



GC/GR-2023-022

verordnet:

I.
Der Erlass Gesetz über die Landwirtschaft und die Entwicklung des ländli-
chen  Raumes  (Landwirtschaftsgesetz,  kLwG)  vom  08.02.20071) (Stand 
01.11.2017) wird wie folgt geändert:

Titel nach Art. 44 (neu)

4.6 Modernisierung und Aufwertung des Rebbergs

Art.  44a (neu)

Grundsatz und Finanzierung
1 Der Staatsrat führt ein Projekt zur schrittweisen Umsetzung von nützlichen 
Massnahmen zur Modernisierung und Aufwertung des Walliser Rebbergs 
durch.
2 Der Staatsrat legt die Einzelheiten und Voraussetzungen für deren Gewäh-
rung sowie die besonderen Rechtsregeln fest.

Art.  44b (neu)

Pufferzonen
1 Die Gemeinden richten in der Bauzone, die unmittelbar an die Landwirt-
schaftszone grenzt, mindestens 3 Meter breite Pufferzonen ein, wenn diese 
Bauzone für empfindliche Gebäude oder menschliche Aktivitäten bestimmt 
sein könnte (Wohnhäuser,  Schulen,  Gesundheitseinrichtungen,  öffentliche 
Parks, Spielplätze usw.).
2 Die Gemeinden richten diese Pufferzonen bei jedem neuen Nutzungsplan 
oder jeder, auch teilweisen, Revision des Nutzungsplans ein und zwar spä-
testens innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten dieser Gesetzesbestim-
mung.

Art.  44c (neu)

Rebhäuschen

1) SGS 910.1
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1 Der Umbau und die  Nutzung bestehender  Rebhäuschen an Weintouris-
musstandorten mit dem Ziel, das Weinbauerbe zu erhalten und aufzuwerten, 
ist erlaubt.
2 Sie sind von allen materiellen Zwängen befreit, die mit dem kantonalen und 
kommunalen Raumplanungs- und Baurecht verbunden sind, mit Ausnahme 
der Vorschriften, die mit der Sicherheit der Bewohner und Besucher zusam-
menhängen.
3 Sie unterliegen weiterhin den kantonalen und kommunalen Lebensmittel-
vorschriften.
4 Vor der  Beantragung einer  Umbau-  oder Umnutzungsbewilligung ist  die 
Vormeinung der Dienststelle erforderlich.
5 Die Dienststelle  erteilt  die  Betriebsbewilligung für  das Rebhäuschen ge-
mäss der Gesetzgebung über die Beherbergung und die Bewirtung.

II.
Keine Fremdänderungen.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Dieser Rechtserlass untersteht dem fakultativen Referendum. 1)

Der Staatsrat bestimmt das Inkrafttreten.

Sitten, den

Der Präsident des Grossen Rates: Mathias Delaloye
Der Chef des Parlamentsdienstes: Nicolas Sierro

1) Frist für die Hinterlegung der 3'000 Unterschriften für das Referendum: …
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Verbunden mit
- GC/GR-2023-008 Beschluss über die Gewährung eines Rahmenkredits für 
den Walliser Rebberg – Rebberg des 21. Jahrhunderts
- CE-2023-051 Verordnung über die Modernisierung und Aufwertung des 
Walliser Weinbaugebiets
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